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Zukunft der Kinderbetreuung in Wipperfürth 
Anfrage des Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 02.12.2004 

 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Das Bundeskabinett hat im Juli 2004 den Entwurf eines Tagesbetreuungsausbaugesetzes 
(TAG) beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass die für die Kinderbetreuung zuständigen 
Länder und Kommunen ihre Angebote an Krippenplätzen und in der Tagespflege für die 
unter 3-Jährigen ab 2005 so erweitern, dass sie dem Bedarf von Eltern und ihren Kindern 
entsprechen. Damit soll bis 2010 das Angebot an Kinderbetreuung für diese Altersgruppe 
quantitativ und qualitativ an das westeuropäische Niveau herangeführt werden. Der Aus-
bau soll stufenweise erfolgen. In einem ersten Schritt sollen bis Sommer 2006 die Plätze 
in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Westdeutschland verdoppelt werden.  
 
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass der Bund die Länder und damit auch die Kommunen 
durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe so entlastet, dass ihnen für 
den Ausbau der Kinderbetreuung jährlich 1,5 Milliarden € zur Verfügung stehen. Die tat-
sächliche Umsetzung dieser Finanzierung ist noch strittig und wird insbesondere von den 
kommunalen Spitzenverbänden als unseriös bezeichnet. Zumindest für den Haushalt 2005 
ergibt sich bei der Stadt Wipperfürth noch keine Einsparung, so dass Mittel für eine zu-
sätzliche Kinderbetreuung auch noch nicht zur Verfügung stehen. Der Bundestag hat das 
Tagesbetreuungsausbaugesetz am 28.10.2004 verabschiedet. Der Bundesrat hat das Ge-
setz am 26.11.2004 zunächst abgelehnt und mit dem Ziele der grundlegenden Überarbei-
tung den Vermittlungsausschuss angerufen. Entgegen der Bundesregierung war der Bun-
desrat der Meinung, das Gesetz sei zustimmungsbedürftig. Gründe für die Ablehnung wa-
ren einmal die ungeklärte Finanzierung und zum Anderen der Eingriff in die Handlungs- 
und Planungskompetenzen der Länder und der Kommunen.  
 
Der Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren war auch Gegenstand der Be-
ratung des Jugendhilfeausschusses am 11.11.2004. Der Ausschuss wurde dabei ausführ-
lich über die Inhalte des Gesetzesentwurfes des TAG informiert und auch der Bedarf für 
Wipperfürth wurde grob skizziert. Ob und wie und gegebenenfalls wann der Bedarf im Ein-
zelnen zu decken ist, hängt nun von den kommenden gesetzlichen Bestimmungen und 
den Finanzierungsmöglichkeiten ab. Die einzelnen Regelungen für Wipperfürth sind nach 
Vorberatung im Jugendhilfe-Unterausschuss „Jugendhilfeplanung“ und im Jugendhilfeaus-
schuss bzw. Rat zu treffen.  
 
Der gleiche Verfahrensweg gilt auch für die Fragen, die sich aus einem eventuellen Rück-
zug der katholischen Kirche aus der Kinderbetreuung ergeben. Ob die Stadt Wipperfürth 
als Jugendhilfeträger selbst entstehende Lücken ausfüllt oder andere Träger diese Aufga-
be übernehmen, ist zu klären, wenn der Umfang und der Zeitpunkt möglicher Veränderun-
gen feststehen. 
 
Die weitere Detailfrage, welche Vorarbeiten von Seiten der Stadt geplant sind, wurde e-
benfalls schon im Jugendhilfeausschuss am 11.11.2004 angesprochen. Die einzelnen an-



gedachten Schritte (Bedarfsermittlung durch Elternbefragung, Planung von Ausbauschrit-
ten, Abklärung der Finanzierungsmöglichkeiten), hängt aber weitgehend davon ab, ob das 
angekündigte Bundesgesetz zum 01.01.2005 in Kraft tritt, wie die Inhalte des Gesetzes 
geregelt sind und wie das Land NRW durch eine entsprechende Anpassung des Kinderta-
gesstättengesetzes darauf reagiert.  
 
Die weitere Frage nach der Finanzierung und eventuelle Umschichtungen innerhalb des 
Haushaltes zugunsten der Betreuungsbereiche kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
beantwortet werden, weil noch die Vorgaben des Bundes und des Landes fehlen. Ob und 
wann überhaupt Maßnahmen möglich werden, hängt zu einem großen Teil von den gebo-
tenen Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere durch den Bund und das Land NRW ab. 
 
Zu der in der Anfrage enthaltenen Anregung einer früh- und damit rechtzeitigen konzeptio-
nellen Vorarbeit für den sich verändernden Bereich der Kinderbetreuung in Wipperfürth ist 
zu sagen, dass dem durch eine jeweils zeitnahe Kindergartenbedarfsplanung und der 
schon im Jugendhilfeausschuss begonnenen Behandlung dieser Thematik Rechnung ge-
tragen wird. 
 
Der Folienvortrag aus der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 11.11.2004 liegt die-
ser Antwort bei. 
 

 


